
1.) zu Anlage GRD 002/2024 

 

Stadt Geislingen an der Steige 

Satzung der Stadt Geislingen an der Steige über die Freigabe des 7. April, des 30. 

Juni und des 6. Oktober 2024 als Verkaufssonntage. 

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in 

Baden-Württemberg (LadÖG) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Geislingen an der Steige 

folgende 

S A T Z U N G 

beschlossen: 

 

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage 

An den nachfolgend aufgeführten Sonntagen dürfen in der Stadt Geislingen an der 

Steige die Verkaufsstellen jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 

1. am 7. April 2024 aus Anlass des „Tages der Vereine“ 

2. am 30. Juni 2024 aus Anlass des „Oldtimertreffen“ 

3. am 6. Oktober 2024 aus Anlass des Jubiläums „600 Jahre Stadtkirche“ 

 

§ 2 Schutz der Arbeitnehmer 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ist § 12 des Gesetzes über die Ladenöffnung 

zu beachten. 

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne § 15 Abs. 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die 

Ladenöffnung in Baden-Württemberg handelt, wer den Vorschriften dieser Satzung 

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet 

werden. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung gilt ab dem Tag nach deren Bekanntmachung und ersetzt die Satzung 

der Stadt Geislingen an der Steige über die Freigabe des 26.März 2023, 02.Juli 2023 

sowie 22.Oktober 2023 als Verkaufssonntage. 



Geislingen an der Steige, den 15.02.2024 

 

 

Frank Dehmer 

Oberbürgermeister 

 

Hinweis auf Heilungsregelung gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 der GemO: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 

Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr 

nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluß nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 

hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 

den Beschluß beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden 

ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 

Rechtsfolgen hinzuweisen. 


